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Mit dem Antrag Netzanschluss Strom werden neu zu errichtende Netzanschlüsse oder zeitlich befristete 
Anschlüsse, Anschluss- bzw. Anlagenveränderungen, sowie Anmeldungen von Erzeugungs-, Speicher- und 
Notstromanlagen für Anschlussnehmer*innen oder die nachträgliche Anschlussnutzung durch Anschlussnut-
zer*innen beantragt.

Der Vordruck dient dazu, alle von der Energieversorgung Halle Netz GmbH (im Folgenden: Netzgesellschaft 
Halle) auszuführenden Arbeiten anzumelden sowie der Netzgesellschaft Halle die Möglichkeit der Beurtei-
lung und Zustimmung des Anschlusses von Anlagen und Verbrauchsgeräten entsprechend den gesetzlichen 
und technischen Vorgaben zu ermöglichen.

Mit der Fertigstellungsanzeige / dem Inbetriebsetzungsauftrag wird / werden die Montage(n) der Messein-
richtung(en) der Anschlussnehmer*innen beauftragt. Der  Netzgesellschaft Halle werden somit auch die 
Angaben der Anschlussnutzer*innen mitgeteilt, welche zwingende Voraussetzungen für die Montage einer 
Messeinrichtung sind.

Im Folgenden eine Ausfüllhilfe für das Formular.
(Zur besseren Orientierung sind die einzelnen Felder am linken Rand des Formulars nummeriert.)

Segment Hinweise
1 Auswahl der gewünschten Antrags- und Anlagenart (Bezugs- oder Einspeiseanlage) sowie 

der geplanten Netzebene in der sich der Anschluss der Kundenanlage befindet. 

Ist bereits eine Vorgangsnummer bekannt (z. B. bei der Fertigmeldung zur Inbetriebsetzung 
eines Neuanschlusses oder beim Auftrag zur Abtrennung des Baustromverteilers) ist diese 
zur eindeutigen Zuordnung in das Feld ‚Vorgangsnummer/Vermerk‘ einzutragen.

Anmeldung zum Netzanschluss (Neuanschluss / Änderung) 
Es sind die Punkte 1 bis 6 sowie 9 bis 11 auszufüllen. 
Wenn die Elektrofachkraft bzw. ein Elektrofachbetrieb von Ihnen beauftragt oder bereits be-
kannt ist, ist diese/r unter Punkt 12 für technische Rückfragen einzutragen.

Anmeldung zur Anschlussnutzung
Es sind die Punkte 1 bis 4 sowie 10 bis 11 auszufüllen. Wenn in Zuge der Mitteilung der An-
meldung zur Anschlussnutzung  Arbeiten am Netzanschluss erfolgen, sind ggf. zusätzlich die 
Punkte 5 und 6 auszufüllen. 

Anmeldung einer vorübergehend angeschlossenen Anlage
Es sind die Punkte 1 bis 7 sowie 9 bis 11 auszufüllen. 
In Punkt 7 wird die Anschlussart des Baustromverteilers (Anschluss an vorhandenen Netzan-
schluss oder Anschluss über eine Netzstation) gewählt. 

Die Demontage des angeschlossenen Baustromverteilers wird schriftlich separat über ‚De-
montage/Abtrennung‘ ggf. mit Terminwunsch beantragt.

Antrag zur Trennung eines Netzanschlusses 
Es sind die Punkte 1 bis 7 sowie 9 bis 11 auszufüllen. 
In Punkt 7 wird die Umfang der Trennung (Trennung des Netzanschlusses vom Netz oder die 
komplette Entfernung der Kabel/Leitungen) gewählt. 

Fertigstellungsanzeige / Inbetriebsetzungsauftrag
Es sind die Punkte 1 bis 3 bzw. 4, der Punkt 8 bei Beauftragung des Messstellenbetriebs 
durch die Netzgesellschaft Halle, sowie die Punkte 9 bis 12 auszufüllen.

Anderweitige Zählerbewegungen (Wechsel, Verlegung, Ausbau oder Entsperrungen) sind 
über den Punkt 8 zu beantragen.
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2 In diesem Bereich werden die Angaben zu den Anschlussnehmer*innen eingetragen.

Sind Anschlussnehmer*innen und Grundstückseigentümer*innen nicht personen-identisch, 
ist in jedem Fall die Zustimmung der Grundstückseigentümer*innen erforderlich - spätestens 
zum Zeitpunkt der Beauftragung der Netzgesellschaft Halle zur Ausführung des Netzan-
schlusses (siehe Punkt 11 auf Seite 3 des Antrages).

3 Die Angaben zum Anschlussobjekt werden für die Planung des Anschlusses benötigt. 

Soweit noch keine postalische Anschrift bekannt ist, ist die Gemarkung, die Flur und das 
Flurstück und ggf. weitere Bemerkungen zur Zuordnung anzugeben. Bitte legen Sie dem 
Antrag einen Lageplan, bzw. eine Flurkarte mit eingezeichnetem Gebäude und ein Gebäu-
degrundriss im jeweils baurechtlich üblichen Maßstab mit der Angabe der Lage des Netzan-
schlusses und der Messplätze. Ein Lageplan bzw. eine Flurkarte ist nur bei Anmeldungen 
(Neubau oder bauseitige Änderung des Netzanschlusses), nicht aber bei Inbetriebsetzungen, 
Anzeigen zur Anschlussnutzung, o. Ä. notwendig.

4 Die Daten der Anschlussnutzer*innen sind auszufüllen, wenn diese nicht personeniden-
tisch mit den Anschlussnehmer*innen sind.

→ Anschlussnutzer*innen sind Personen, die einen Netzanschluss zur Entnahme oder Ein-
speisung elektrischer Energie am Zählpunkt nutzen.

5 Hier sind die entsprechende Kategorie der Anmeldung (Neuanschluss, Änderung, usw.) und 
die damit einhergehenden auszuführenden Arbeiten anzukreuzen.

Bsp. 1: Neuanschluss 
→ Errichtung Neuanlage + Neuaufbau Zählerplatz + Zählerplatzart ist Dreipunktbefestigung

Bsp. 2: Änderung/en bestehender Netzanschluss 
→ Anschluss weiterer Geräte (Leistungserhöhung) + Verlegung / Umbau Zählerplatz

Bsp. 3: Änderung/en bestehender Netzanschluss 
→ Anlagentrennung 
(aufgrund Änderungen im Objekt)

Bsp. 4: Trennung eines Netzanschlusses 
→ Der Netzanschluss wird dauerhaft vom Stromnetz getrennt.

Falls andere als die aufgeführten Arbeiten geplant sind (Änderung der Netzanschluss-
variante wie z.B. Freileitung zu Kabel, Innen- zu Außenanschluss), ist das untere Kästchen 
„Sonstiges“ anzukreuzen und die zugehörige Leerzeile entsprechend auszufüllen und die 
geplanten Arbeiten an der Anlage zu benennen.

Wird eine Mitverlegung (koordinierte Verlegung) mit anderen Sparten wie Gas, Wasser, 
Telekommunikation o. ä. gewünscht, ist dies durch Ankreuzen kenntlich zu machen. Die 
Koordinierung der Anschlussarbeiten der verschiedenen Sparten erfolgt durch die Anschluss-
nehmer*innen oder deren Beauftragte.

Die Art der geplanten Hauseinführung (Keller, Bodenplatte, Mehrspartenhauseinführungen) 
geben Sie bitte über die entsprechende Auswahl an. 

6 Anzahl und Art der vorhandenen, neu zu errichtenden bzw. zu ändernden Kunden-
anlagen sind anzugeben. Zur Angabe der Arten der Kundenanlagen können die Kürzel der 
Anlagenarten (siehe Auflistung am unteren Blattende der Seite 1, Punkt 6a) genutzt werden. 

Die detaillierten Angaben der gleichzeitig benötigten Leistungen zur Entnahme und/oder 
zur Einspeisung werden von der Netzgesellschaft Halle für die Ermittlung der vorzuhalten-
den elektrischen Leistung bzw. Auslegung und Bewertung des Netzanschluss benötigt.

Die Angabe des voraussichtlich zu erwartenden Jahresverbrauches ist in den entspre-
chenden Zeilen zur jeweiligen Verbrauchseinrichtung zu beziffern und dient der Festlegung 
des zu errichtenden Messplatzes und der entsprechenden Messeinrichtung.
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6a Hier sind mögliche Kürzel der Anlagenarten für Nummer 6 und 8 angegeben, welche im 
jeweiligen Feld anzugeben sind.

Für Anmeldungen der Anlagenarten mit hochgestelltem D sind mit dem Antrag Netzan-
schluss Strom produktspezifische technische Datenblätter und ggf. notwendige ergän-
zende Anmeldeunterlagen (z. B. Datenblätter für Erzeugungsanlagen oder Ladesäulen, 
Stromspeicher, Messkonzepte) einzureichen.

7 Ergänzende Angaben (Art des Umfangs der jeweiligen Arbeiten, Wunschtermin, etc.) zu den 
Aufträgen vorübergehend angeschlossene Anlage und Netztrennung.

8 Für den Messstellenbetrieb durch die Netzgesellschaft Halle wird hier der Einbau, der 
Wechsel, die Verlegung oder der Ausbau der Messeinrichtung bei der Netzgesellschaft 
Halle beauftragt.

Sollen Anschlussnutzer*innen selbst oder ein von deren beauftragter fachkundiger Dritter den 
Messstellenbetrieb durchführen, müssen Anschlussnutzer*innen oder der dritte Messstellen-
betreibende mit der Netzgesellschaft Halle einen Messstellen- und ggf. Messrahmenvertrag 
abgeschlossen haben.

9 In diesem Bereich bestätigen Anschlussnehmer*innen und - wenn  nicht personenidentisch 
- Anschlussnutzer*innen, dass alle gesetzlichen, technischen und vertraglichen Bedingun-
gen eingehalten wurden und werden.

10 Die Daten der Rechnungsempfänger*innen sind auszufüllen, wenn diese nicht personen-
identisch mit den Anschlussnehmer*innen sind. Die Rechnung der beauftragen Arbeiten 
wird dann an die unter 10 genannte Person gesandt.

11 Sind Anschlussnehmer*innen und Grundstückseigentümer*innen nicht personenidentisch, 
ist in jedem Fall die Zustimmung der Grundstückseigentümer*innen erforderlich - spätestens 
zum Zeitpunkt der Beauftragung der Netzgesellschaft Halle zur Ausführung des Netzan-
schlusses.

12 In diesem Bereich werden die Angaben zum beauftragten Elektrofachbetrieb / zur beauf-
tragten Elektrofachkraft eingetragen. Dies dient zum einen zur Klärung von technischen 
Fragen und zum anderen bestätigte der Elektrofachbetrieb / die Elektrofachkraft, dass hin-
sichtlich des Auftrages zur Fertigstellung / Inbetriebsetzung der Anlage alle gesetzlichen, 
technischen und vertraglichen Bedingungen eingehalten werden.
Die grau unterlegten Felder (Zählerfreigabe, Zählereinbau/-wechsel/-ausbau, Inbetriebset-
zungskostenabrechnung) werden von der Netzgesellschaft Halle ausgefüllt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.netzhalle.de in den jeweiligen Themenbereichen.
Ihre Anfragen können Sie auch per E-Mail an anschluesse@netzhalle.de richten. 

Hinweis: Für die Belieferung mit elektrischer Energie ist der Abschluss eines Stromliefervertrages mit einem 
Stromlieferanten erforderlich.


